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12. Februar 2025 / EMÜ 

Friedensrichter: Wiederwahl für die Amtsperiode 2025-2029   

1 Ausgangslage 

1.1 Die Amtsperiode für den Friedensrichter beginnt jeweils am 1. August. Dies hat der 

Kanton mit einem Merkblatt präzisiert. Aus diesem Grunde läuft seine aktuelle Amts-

periode per 31. Juli 2025 aus.  

1.2 Das Personalamt hat mit dem aktuellen Amtsinhaber, Vittorio Zanon, abgeklärt, ob er 

sich für eine weitere Amtsperiode aufstellen will. Er hat am 12. Februar 2025 bestätigt, 

dass er sich zur Wiederwahl aufstellen möchte und nicht demissionieren wird.  

1.3 Gemäss der neuen Behörden- und Beamtenordnung (BBO), § 1 Abs. 4 gelten als Be-

amtinnen und Beamte, unter anderem der/die Friedensrichter sowie die Stellvertretung.  

1.4 Zuständig für die Wahl ist der Gemeinderat (§§ 22, 34 Abs. 3 lit. bund 67 Gemeinde-

ordnung der Stadt Grenchen vom 16. Februar 1993, (GO)). 

1.5 Für die Wahl gelten folgende Kriterien: 

Die Funktion muss hinsichtlich Fähigkeit, Eignung, Arbeitsleistung und Vertrauenswür-

digkeit die Voraussetzungen für ihr Amt erfüllen. Vittorio Zanon hat diese Funktion ak-

tuell inne und erfüllt die Voraussetzungen und wird zur Wiederwahl vorgeschlagen.  

2 Erwägungen 

2.1 Die Funktion des Friedensrichters ist zwingend per 1. August 2025 für die neue Amts-

periode zu besetzen. 

2.2 Der aktuelle Stellvertreter, René Meier, war in der letzten Amtsperiode nie im Einsatz. 

Er selbst hat am 10. Februar 2025 dem Stadtpräsidenten mündlich mitgeteilt, dass er 

die Funktion nicht mehr besetzen möchte. Nach Abklärungen und Rücksprache mit 

dem Friedensrichter braucht es jedoch keine Stellvertretung mehr. 

3 Koordination 

3.1 Die Koordination mit dem Stadtschreiber ist erfolgt. 
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4 Antrag an den Gemeinderat und Beschlussesentwurf 

4.1 Vittorio Zanon wird für die Amtsperiode 2025-2029 (endend 31.07.2029) als Friedens-

richter wiedergewählt.  

Vollzug: Stadtkanzlei (an die unter Ziffer 4.1 aufgeführte Person mit Rechtsmittelbelehrung 

(Beschwerde innert 10 Tagen schriftlich) und begründet an das Volkswirtschafts-

departement des Kantons Solothurn) 
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